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 Beschlussempfehlung und Bericht
 des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie (9. Ausschuss)

 zu der Verordnung der Bundesregierung
 – Drucksachen 17/12227, 17/12441 Nr. 2.2 –

 Einhundertzehnte Verordnung zur Änderung der Ausfuhrliste
 – Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung –

 A.  Problem

 Anpassung  der  Ausfuhrliste  an  Änderungen  des  Wassenaar  Arrangements  für
 konventionelle  Rüstungsgüter;  Neufassung  des  Anhangs  I  der  Dual-Use-Ver-
 ordnung durch die Verordnung (EU) Nr. 388/2012.

 B.  Lösung

 Empfehlung,  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und
 FDP  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/
 DIE GRÜNEN, die Aufhebung der Verordnung nicht zu verlangen.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Außerhalb  des  Erfüllungsaufwands  hat  die  Verordnung  keine  finanziellen  Aus-
 wirkungen auf die öffentlichen Haushalte.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Bürgerinnen und Bürger sind von der Verordnung nicht betroffen.

 E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Einmaliger,  geringer  Umstellungsaufwand.  Kein  zusätzlicher,  messbarer  Erfül-
 lungsaufwand.
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Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

 Keine  neuen  Informationspflichten;  Änderung  dreier  bestehender  Informations-
 pflichten.

 E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Einmaliger,  geringer  Umstellungsaufwand.  Kein  zusätzlicher,  messbarer  Erfül-
 lungsaufwand.  Keine  neuen  Informationspflichten;  Änderung  dreier  bestehen-
 der Informationspflichten.

 F.  Weitere Kosten

 Auswirkungen  auf  sonstige  Kosten  der  Wirtschaft,  Kosten  für  soziale  Siche-
 rungssysteme,  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  insbesondere  das  Verbraucher-
 preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Beschlussempfehlung

 Der Bundestag wolle beschließen,

 die Aufhebung der Verordnung auf Drucksache 17/12227 nicht zu verlangen.

 Berlin, den 13. März 2013

 Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

 Ernst Hinsken
 Vorsitzender

 Dr. Martin Lindner (Berlin)
 Berichterstatter
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Bericht des Abgeordneten Dr. Martin Lindner (Berlin)
 I. Überweisung

 Die  Verordnung  der  Bundesregierung  auf  Drucksache
 17/12227  wurde  am  22.  Februar  2013  gemäß  §  92  der  Ge-
 schäftsordnung  des  Deutschen  Bundestages  dem  Ausschuss
 für  Wirtschaft  und  Technologie  zur  Federführung  sowie  dem
 Auswärtigen  Ausschuss  und  dem  Rechtsausschuss  zur  Mit-
 beratung überwiesen.

 II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage

 Mit  der  Einhundertzehnten  Verordnung  zur  Änderung  der
 Ausfuhrliste  wird  die  Ausfuhrliste  neu  gefasst  und  an  inter-
 nationale  Vereinbarungen  angepasst.  Die  Neufassung  von
 Teil  I  Abschnitt  A  der  Ausfuhrliste  beinhaltet  die  Änderun-
 gen  der  Güterliste  des  Wassenaar  Arrangements  für  konven-
 tionelle  Rüstungsgüter.  Teil  I  Abschnitt  C  der  Ausfuhrliste
 berücksichtigt  die  Fortschreibung  des  Anhangs  I  der  Dual-
 Use-Verordnung  durch  deren  Neufassung  mit  der  Verord-
 nung  (EU)  Nr.  388/2012  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  vom  19.  April  2012  zur  Änderung  der  Verordnung
 (EG)  Nr.  428/2009  des  Rates  über  eine  Gemeinschaftsrege-
 lung  für  die  Kontrolle  der  Ausfuhr,  der  Verbringung,  der  Ver-
 mittlung  und  der  Durchfuhr  von  Gütern  mit  doppeltem  Ver-
 wendungszweck.  Diese  Änderungen  ergeben  sich  aus  den
 Vereinbarungen  in  den  internationalen  Exportkontrollregi-
 men,  dem  Wassenaar  Arrangement  zu  rüstungsrelevanten
 Dual-Use-Gütern,  der  Nuclear  Suppliers  Group  über
 die  Ausfuhrkontrolle  von  Nuklearmaterial  und  nuklearrele-
 vanten  Dual-Use-Gütern,  dem  Missile  Technology  Control

 Regime  über  Trägertechnologie  sowie  der  Australischen
 Gruppe  über  biologische  und  chemische  Substanzen  und
 einschlägige Ausrüstungsgüter.

 Wegen  der  Einzelheiten  wird  auf  die  Drucksache  17/12227
 verwiesen.

 III.  Stellungnahmen  der  mitberatenden  Ausschüsse

 Der  Auswärtige  Ausschuss  hat  die  Verordnung  in  seiner
 80.  Sitzung am 13. März 2013 zur Kenntnis genommen.

 Der  Rechtsausschuss  hat  die  Verordnung  in  seiner  121.  Sit-
 zung  am  13.  März  2013  beraten  und  empfiehlt  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN,  die  Aufhebung  der  Verord-
 nung auf Drucksache 17/12227 nicht zu verlangen.

 IV.  Beratungsverlauf  und  Beratungsergebnisse  im
 federführenden Ausschuss

 Der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie  hat  die  Ver-
 ordnung  auf  Drucksache  17/12227  in  seiner  95.  Sitzung  am
 13. März 2013 abschließend beraten.

 Der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie  beschloss
 mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und
 FDP  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN,  dem  Deutschen  Bundestag
 zu  empfehlen,  die  Aufhebung  der  Verordnung  auf  Druck-
 sache 17/12227 nicht zu verlangen.
 Berlin, den 13. März 2013

 Dr. Martin Lindner (Berlin)
 Berichterstatter
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